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Eigenbetrieb 
des ZASO

ZASO-Service Rufnummern: 

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des ZASO 
in Pößneck, Wohlfarthstraße 7
Mo-Mi 09.00 - 11.30 Uhr / 13.00 - 15.00 Uhr
Do 09.00 - 11.30 Uhr / 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 09.00 - 11.30 Uhr

Öffnungszeiten des Abfallbehandlungszentrums 
Wiewärthe in  Pößneck, Im Langen Sand
Mo 08.30 - 18.00 Uhr
Di-Do 08.30 - 16.30 Uhr
Fr 08.30 - 17.00 Uhr
(freitags für private Kleinanlieferer bis 18.00 Uhr)

Geschäftsstelle:
Zentrale: (0 36 47) 44 17-0
Abfallberatung: (0 36 47) 44 1717, -22
Fax: (0 36 47) 44 17 44
E-Mail: zaso.info@t-online.de

Abfallbehandlungszentrum:
Wiewärthe (0 36 47) 43 13 90

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe, Grünabfallannahmeplätze,
Schadstoffannahmestelle und Übergabestellen finden Sie im Ab-
fallterminheft und auf unserer Jqogrcig<"yyy0|cuq/qpnkpg0fg

Den 
ÒHnqjoctmv›

finden Sie 
auf unserer 
Homepage.

23. Jahrgang • 3. Ausgabe • 7. Dezember 2018

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Weihnachten steht vor der Tür und wieder geht ein ereignisreiches 
Jahr zu Ende. Die Tage zwischen den Jahren bringen nicht nur eine 
willkommene Pause im Alltagsbetrieb, sie geben uns auch Muße, den 
Blick noch einmal auf das ablaufende Jahr mit seinen Ereignissen zu 
werfen, aber auch um einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen: 
mit allen Aufgaben, Herausforderungen, Wünschen und Hoffnungen.

Wir wollen dies zum Anlass nehmen, uns für das von Ihnen entge-
gengebrachte Vertrauen in uns und unsere Arbeit zu bedanken. Ich 
danke vor allem auch denen, die für unsere Entscheidungen, die im 
Interesse des Gemeinwohls zu treffen waren, Verständnis aufbrach-
ten.

Ein besonderer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft und hier auch besonders den Mit-
arbeitern der Müllentsorgung, die bei Wind und Wetter Abfälle und 
Wertstoffe abfahren, um den Service für die Bürger leisten zu können.

Ich wünsche Ihnen, dass 2019 neben Gesundheit und Zufriedenheit 
viele schöne Momente für Sie bereithält. Eine große Bandbreite an 
schwierigen Aufgaben und Themen wird uns auch über den Jahres-
wechsel hinaus bewegen. Diese gilt es gemeinsam anzugehen. Wir 
müssen uns Optimismus und Mut bewahren, das Gute sehen und es 
besser machen sowie unsere Möglichkeiten nutzen.

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weih-
nachtsfest, Zeit zur Entspannung und Besinnung auf die wirklich 
wichtigen Dinge sowie Gesundheit, Zufriedenheit und persönliches 
Wohlergehen in einem hoffentlich für Sie alle sorgenfreien, gutem, 
neuen Jahr!

Ihr
Michael Modde

Grußwort des Zweckverbandsvorsitzenden

Geschäftsstelle: 07381 Pößneck, Wohlfarthstraße 7

Mo bis Mi 09:00 - 11:30 Uhr / 13:00 - 15:00 Uhr
Do 09:00 - 11:30 Uhr / 13:00 - 18:00 Uhr
Fr 09:00 - 11:30 Uhr

Zentrale:  (0 36 47) 44 17-0
Abfallberatung: (0 36 47) 44 17-17 / 44 17-22
Telefax: (0 36 47) 44 17 44
E-Mail: zaso.info@t-online.de

Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe: 07381 Pößneck, Jenaer Str. 49 

Mo 08:30 - 18:00 Uhr
Di bis Do 08:30 - 16:30 Uhr
Fr 08:30 - 17:00 Uhr (für private Kleinanlieferer bis 18:00 Uhr)

Wertstoffhof mit Grünabfallannahme
Mo und Fr 08:30 - 18:00 Uhr
Di bis Do 08:30 - 16:30 Uhr
Sa 08:30 - 15:00 Uhr (März bis Mitte Nov.)
 08:30 - 12:30 Uhr (Mitte Nov. bis Ende Febr.)

Telefon: (0 36 47) 4 31 39-0
Telefax: (0 36 47) 4 31 39-15

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe, Grünabfallannahmeplätze, Schadstoffannahmestelle und Übergabestellen finden Sie im Abfalltermin-
heft und auf unserer Homepage: www.zaso-online.de

Den 
„Flohmarkt“ 

finden Sie 
auf unserer 
Homepage. 
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in 07381 Pößneck, Wohlfarthstraße 7

im Konferenzraum statt.      
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A.1 Bestätigung der Niederschrift (136. ZV-Versammlung)

A.2 Entscheidung im Vergabeverfahren „Errichtung und 
Betrieb eines Wertstoffhofes auf einem geeigneten 
Gelände in Schleiz oder näherer Umgebung inklusive 
Übergabestelle für Elektro- und Elektronik(alt)geräte, 
Grünabfallannahme und Verwertung sowie z. T. Transport
der Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungseinrichtungen“
B-Vorlage 28/2015

A.3 Entscheidung im Vergabeverfahren „Errichtung und 
Betrieb eines Wertstoffhofes auf einem geeigneten 
Gelände in Schmiedefeld oder näherer Umgebung sowie 
z. T. Transport der Abfälle zu den jeweiligen 
Entsorgungseinrichtungen“
B-Vorlage 29/2015

A.4 Entscheidung im Vergabeverfahren „Errichtung und 
Betrieb eines Wertstoffhofes auf einem geeigneten 
Gelände in Bad Lobenstein oder näherer Umgebung 
sowie z. T. Transport der Abfälle zu den jeweiligen 
Entsorgungseinrichtungen“ 
B-Vorlage 30/2015

A.5 Entscheidung im Vergabeverfahren „Errichtung und 
Betrieb eines Wertstoffhofes auf einem geeigneten 
Gelände in Rudolstadt inklusive Übergabestelle für 
Elektro- und Elektronik(alt)geräte sowie z. T. Transport 
der Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungseinrichtungen“
B-Vorlage 31/2015

A.6 Entscheidung im Vergabeverfahren „Kontrollierte 
Annahme von Grünabfällen aus privaten Haushalten des 
ZASO, auf einem Platz in Rudolstadt oder näherer 
Umgebung sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“
B-Vorlage 32/2015

A.7 Entscheidung im Vergabeverfahren „Errichtung und 
Betrieb eines Wertstoffhofes auf einem geeigneten 
Gelände in Neustadt an der Orla oder näherer 
Umgebung inklusive Übergabestelle für Elektro- und 

Beschlüsse der 153. Versammlung des Zweckverbandes Abfall-
wirtschaft Saale-Orla und der 70. Sitzung des Werkausschusses 
der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza vom 28. Mai 2018

Beschluss-Nr.: 09/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Behälterdienst, Einsammlung, Transport 
und Verwertung des kommunalen Altpapiers des ZASO im 
Gebiet des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ an die Fir-
ma Städtereinigung R. Ernst & Co. GmbH, Altsaale 10 in 
07407 Uhlstädt – Kirchhasel.

Beschluss-Nr.: 10/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Behälterdienst, Einsammlung, Transport 
und Verwertung des kommunalen Altpapiers des ZASO im 
Gebiet des Saale-Orla-Kreises“ an die Firma Becker Um-
weltdienste GmbH, Sandstraße 116 in 09114 Chemnitz.
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Beschluss-Nr.: 11/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Einsammlung und Transport von Hausmüll 
und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen sowie Vertrieb 
von Banderolen, Aufklebemarken und amtlichen Abfallsä-
cken des ZASO im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“ an die 
Firma REMONDIS GmbH & Co. KG, NL Arnstadt, Ham-
merecke 4 in 99310 Arnstadt.

Beschluss-Nr.: 12/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Einsammlung und Transport von Sperrmüll, 
Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Restschrott im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“ an die Firma Städtereini-
gung Rudolf Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, Altsaale 
10 in 07407 Uhlstädt-Kirchhasel.

Beschluss-Nr.: 13/2018

Die ZV-Versammlung vergibt den Leasingvertrag über 36 
Monate für einen Dienstwagen des Geschäftsleiters an 
die Firma BEK Autogruppe GmbH, Malmsgelänge 5 in 
07381 Pößneck.

Beschluss-Nr.: 14/2018

Die ZV-Versammlung vergibt den Leasingvertrag über 48 
Monate für einen Dienstwagen an die Firma Auto-Centrum 
Hoffmann GmbH, Weidenäckerstr.1 in 07381 Pößneck.

Beschluss-Nr.: 15/2018

Die ZV-Versammlung beschließt die 1. Nachtragshaus-
haltsatzung 2018 des ZASO mit dem 1. Nachtragswirt-
schaftsplan des ZASO und des Eigenbetriebes TVS für 
das Wirtschaftsjahr 2018.

Beschluss-Nr.: 16/2018

Die ZV-Versammlung beschließt die Finanzpläne 2017 
bis 2021 mit den Investitionsplänen zum 1. Nachtragswirt-
schaftsplan des ZASO sowie der TVS 2018.

Beschluss-Nr.: 17/2018

Die ZV-Versammlung hebt den Beschluss zur Übertra-
gung der Zuständigkeit der Vergabe/Zuschlagserteilung 
für die Leistung „Errichtung einer Photovoltaikanlage auf 
dem ABZ Wiewärthe“ an den Zweckverbandsvorsitzenden 
B-Nr. 13/2017 vom 22.05.2017 auf.

Beschluss-Nr.: 18/2018

Die ZV-Versammlung beschließt die Errichtung einer Pho-
tovoltaikanlage auf dem ABZ Wiewärthe als Dach- und 
Freiflächenvariante zur Eigenversorgung des ABZ Wie-
wärthe.

Beschluss-Nr.: 19/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
„Kesselreinigung und Kesselhausreinigung der TVS 2018-
2021“ an die Firma BUCHEN KraftwerkService GmbH, 
Schloßstraße 36 in 44653 Herne.

Beschlüsse der 154. Versammlung des Zweckverbandes Abfall-
wirtschaft Saale-Orla und der 71. Sitzung des Werkausschusses 
der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza 
vom 15. Oktober 2018

Beschluss-Nr.: 20/2018

Die Zweckverbandsversammlung stellt den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2017 des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) mit einer Bilanzsum-
me von 29.048.599,95 € und einem Jahresgewinn von 
382.480,50 € fest.

Beschluss-Nr.: 21/2018

Die Verbandsversammlung beschließt den Bilanzgewinn 
2017 wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Saale-Orla des Wirtschaftsjahres 2017 in Höhe von 
382.480,50 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss-Nr.: 22/2018

Die Zweckverbandsversammlung erteilt dem Zweckver-
bandsvorsitzenden und dem Geschäftsleiter des Zweck-
verbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) für das Ge-
schäftsjahr 2017 die Entlastung. 

Beschluss-Nr.: 23/2018

Die Zweckverbandsversammlung stellt den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2017 der Thermischen Ver-
wertungsanlage Schwarza mit einer Bilanzsumme von 
15.069.209,85 € und einem Jahresgewinn von 135.300,00 € 
fest.
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Beschluss-Nr.: 24/2018

Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresgewinn 
2017 wie folgt zu verwenden: 

Der Jahresgewinn der TVS des Wirtschaftsjahres 2017 
in Höhe von 135.300,00 € wird in die zweckgebundene 
Rücklage eingestellt. 
Gleichzeitig erfolgt die Verwendung der zweckgebunde-
nen Rücklage in Höhe von 135.300,00 € durch Zuführung 
zur allgemeinen Rücklage der TVS.

Beschluss-Nr.: 25/2018

Die Zweckverbandsversammlung erteilt dem Zweckver-
bandsvorsitzenden und dem Werkleiter der TVS Eigen-
betrieb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla 
(ZASO) für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung. 

Beschluss-Nr.: 26/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Lieferung eines gebrauchten Radladers“ an 
die Firma:

Bau- und Industriegeräte Vertriebsgesellschaft mbH, 
Goldkronacher Str. 33 in 95463 Bindlach.

Beschluss-Nr.: 27/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Befördern und Verwerten der Abfallteilfrak- 
tion 0-40 mm“ an die Firma:

WEV Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsge-
sellschaft mbH, Am Westufer 3 in 
04463 Großpösna / OT Störmthal.
 
Beschluss-Nr.: 28/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Umbau Wertstoffhof im ABZ Wiewärthe, Los 
1: Erdarbeiten, Flächenbefestigung, Betonarbeiten“ an die 
Firma:

STRABAG AG, Naßäckerstraße 19 in 07381 Pößneck.

Beschluss-Nr.: 29/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Errichtung und Betrieb eines Wertstoffhofes 
auf einem geeigneten Gelände in Bad Lobenstein oder 
näherer Umgebung sowie z. T. Transport der Abfälle/Wert-
stoffe zu den jeweiligen Entsorgungseinrichtungen“ an die 
Firma:

Becker Umweltdienste GmbH, Sandstraße 116 in 09114 
Chemnitz.

Beschluss-Nr.: 30/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Errichtung und Betrieb eines Wertstoffhofes 
auf einem geeigneten Gelände in Schmiedefeld oder nä-
herer Umgebung sowie z. T. Transport der Abfälle/Wert-
stoffe zu den jeweiligen Entsorgungseinrichtungen“ an die 
Firma:

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, 
Altsaale 10 in 07407 Uhlstädt-Kirchhasel.

Beschluss-Nr.: 31/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Errichtung und Betrieb eines Wertstoffhofes 
auf einem geeigneten Gelände in Unterwellenborn oder 
näherer Umgebung sowie z. T. Transport der Abfälle zu 
den jeweiligen Entsorgungseinrichtungen“ an die Firma:

ÖKUS e.V., Maxhüttenstraße 17 in 07333 Unterwellen-
born.

Beschluss-Nr.: 32/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Errichtung und Betrieb eines Wertstoffhofes 
auf einem geeigneten Gelände in Rudolstadt oder näherer 
Umgebung inkl. Sammelstelle für Elektro- und Elektroni-
kaltgeräte sowie z. T. Transport der Abfälle zu den jeweili-
gen Entsorgungseinrichtungen“ an die Firma:

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, 
Altsaale 10 in 07407 Uhlstädt-Kirchhasel.

Beschluss-Nr.: 33/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Errichtung und Betrieb eines Wertstoffhofes 
auf einem geeigneten Gelände im Gebiet Neustadt/Orla 
inkl. Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, 
Grünabfallannahme und -verwertung sowie z. T. Transport 
der Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungseinrichtungen“ 
an die Firma:

Cortek Gesellschaft für Recycling und Entsorgungsleistun-
gen mbH, Johann-Reis-Straße 25 in 06667 Weißenfels.

Beschluss-Nr.: 34/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Errichtung und Betrieb eines Wertstoffho-
fes auf einem geeigneten Gelände im Gebiet der Stadt 
Schleiz inkl. Sammelstelle für Elektro- und Elektronikalt-
geräte, Grünabfallannahme und -verwertung sowie z. T. 
Transport der Abfälle/Wertstoffe zu den jeweiligen Entsor-
gungseinrichtungen“ an die Firma:

Becker Umweltdienste GmbH, Sandstraße 116 in 09114 
Chemnitz.
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Beschluss-Nr.: 35/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Betrieb eines Wertstoffhofes in der Stadt 
Saalfeld/Saale inkl. Sammelstelle für Elektro- und Elektro-
nikaltgeräte, Grünabfallannahme und -verwertung sowie 
z. T. Transport der Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungs-
einrichtungen“ an die Firma:

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH, OT Kirchhasel, 
Altsaale 10 in 07407 Uhlstädt-Kirchhasel.

Beschluss-Nr.: 36/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Saalfeld/Unterwellenborn oder näherer 
Umgebung sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“ 
an die Firma:

GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH, Zinna 4 
in 07646 Schöngleina.

Beschluss-Nr.: 37/2018

Die Verbandsversammlung beschließt die Leistung: „Ein-
sammlung und Transport von Hausmüll, hausmüllähnli-
chen Gewerbeabfällen, Sperrmüll, Elektro- und Elektro-
nikaltgeräten und Restschrott im Saale-Orla-Kreis“ unter 
den in der Anlage genannten Rahmenbedingungen euro-
paweit auszuschreiben.

Beschluss-Nr.: 38/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Königsee, Sitzendorf oder näherer Umge-
bung sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“ an die 
Firma:

Agrargenossenschaft Königsee e.G., Am Schiefer in 
07426 Königsee-Rottenbach.

Beschluss-Nr.: 39/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Übertra-
gung der Vergabeentscheidung der Leistung „Kontrollierte 
Annahme von Grünabfällen aus privaten Haushalten des 
ZASO auf einem geeigneten Platz in Unterlemnitz oder 
näherer Umgebung sowie deren ordnungsgemäße Ver-
wertung“ an den Zweckverbandsvorsitzenden.

Beschluss-Nr.: 40/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Rottenbach, Bad Blankenburg oder nä-
herer Umgebung sowie deren ordnungsgemäße Verwer-
tung“ an die Firma:

Landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft mbH, Leut-
nitz Nr. 37 in 07426 Königsee-Rottenbach.

Beschluss-Nr.: 41/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Kleingeschwenda bei Leutenberg oder nä-
herer Umgebung sowie deren ordnungsgemäße Verwer-
tung“ an die Firma:

GGD Agrar GmbH Dorfilm, Dorfilm 20 in 07338 Leuten-
berg.

Beschluss-Nr.: 42/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Gräfenthal, Zopten, Probstzella oder nä-
herer Umgebung sowie deren ordnungsgemäße Verwer-
tung“ an die Firma:

Agrar GmbH, „Steinere Heide“ Großgeschwenda, Groß-
geschwenda 49 in 07330 Probstzella.

Beschluss-Nr.: 43/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Remda, Teichel oder näherer Umgebung 
sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“ an die Firma: 

AGRAR GmbH REMDA, OT Sundremda, Am Lindengar-
ten 12 in 07407 Remda-Teichel.

Beschluss-Nr.: 44/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Triptis, Lemnitz oder näherer Umgebung 
sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“ an die Firma:
 
Lieder Agrar, An der Spitzwiese 1 in 07819 Lemnitz.

Beschluss-Nr.: 45/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigneten 
Platz im Gebiet Wurzbach, Lehesten oder näherer Umge-
bung sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“ an die 
Bietergemeinschaft: 

Maschinenring Schleiz GmbH Frankenwald eG Lehesten
Heinrichsruh 15 Agrargenossenschaft
07907 Schleiz  Röttersdorfer Straße 25
  07349 Lehesten
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Beschluss-Nr.: 46/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Transport und ordnungsgemäße Verwertung 
von Grünabfällen aus privaten Haushalten des ZASO vom 
Wertstoffhof am Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe in 
Pößneck“ an die Firma: 
 
Lieder-Agrar, An der Spitzwiese in 07819 Lemnitz.

Beschluss-Nr.: 47/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Übertra-
gung der Vergabeentscheidung der Leistung „Kontrollierte 
Annahme von Grünabfällen aus privaten Haushalten des 
ZASO auf einem geeigneten Platz im Gebiet Hirschberg, 
Gefell oder näherer Umgebung und in Tanna sowie deren 
ordnungsgemäße Verwertung“ an den Zweckverbands-
vorsitzenden.

Beschluss-Nr.: 48/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Verga-
be der Leistung „Kontrollierte Annahme von Grünabfällen 
aus privaten Haushalten des ZASO auf einem geeigne-
ten Platz im Gebiet Oberweißbach, Cursdorf oder näherer 
Umgebung sowie deren ordnungsgemäße Verwertung“ an 
die Firma: 

ABS Neuhaus GmbH, Am Bornhügel, 98724 Neuhaus/
Rwg.

Beschluss-Nr.: 49/2018

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Übertra-
gung der Vergabeentscheidung der Leistung „Kontrollierte 
Annahme von Grünabfällen aus privaten Haushalten des 
ZASO auf einem geeigneten Platz in der nordwestlichen 
Umgebung von Schleiz sowie deren ordnungsgemäße 
Verwertung“ an den Zweckverbandsvorsitzenden.

Beschlüsse der 155. Versammlung des Zweckverbandes Abfall-
wirtschaft Saale-Orla und der 72. Sitzung des Werkausschusses 
der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza 
vom 29. Oktober 2018

Beschluss-Nr.: 51/2018

Die ZV-Versammlung beschließt die Entsendung des in 
der 155. ZV-Versammlung gewählten Verbandsrates und 
Stellvertreters. 

ZV-Rat für die ZV-  Stellvertreter
Versammlung des ZRO  

Herr Harry Weidmann   Herr Jürgen Oßwald 
für Herrn Werner Goll  für Herrn Lutz Schmidt

Beschluss-Nr.: 51/2018

Die ZV-Versammlung beschließt die Satzung über die 
Benutzungsgebühren der abfallwirtschaftlichen Einrich-
tungen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla 
– Abfallgebührensatzung im Kalkulationszeitraum 2019 - 
2021. 

Beschlüsse der 156. Versammlung des Zweckverbandes Abfall-
wirtschaft Saale-Orla und der 73. Sitzung des Werkausschusses 
der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza
vom 12. November 2018

Beschluss-Nr.: 53/2018

Die ZV-Versammlung beschließt die Haushaltsatzung des 
ZASO mit den Wirtschaftsplänen des ZASO und des Ei-
genbetriebes TVS für das Wirtschaftsjahr 2019.

Beschluss-Nr.: 54/2018

Die ZV-Versammlung beschließt die Finanzpläne des 
ZASO und des Eigenbetriebes TVS 2018 bis 2022 für das 
Wirtschaftsjahr 2019.

Beschluss-Nr.: 55/2018

Die ZV-Versammlung beschließt den Grundsatzbeschluss 
zur Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Sonne-
berg und dem Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla 
(ZASO) zum Übergangszeitraum 2019 für die Einglie-
derung der bisher selbständigen Gemeinden Lichte und 
Piesau (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) in die Stadt Neu-
haus am Rennweg (Landkreis Sonneberg).



7ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL7. Dezember 2018

Abfallgebührensatzung

Nachstehende Fassung der am 29. Oktober 2018 be-
schlossenen Satzung über die Benutzungsgebühren der 
abfallwirtschaftlichen Einrichtungen des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Saale-Orla (Abfallgebührensatzung) wur-
de am 12. November 2018 dem Thüringer Landesverwal-

tungsamt Weimar als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. 
Mit Schreiben vom 13. November 2018 hat das Thüringer 
Landesverwaltungsamt Weimar den Eingang der Satzung 
bestätigt und gleichzeitig die vorzeitige Bekanntmachung 
der Satzung zugelassen.
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Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) 
informiert:

Ab 1. Januar 2019 gelten im ZASO-Gebiet neue Haus-
müllmarken, ZASO-Abfallsäcke und Aufklebemarken 
für Altfenster und -türen

Aufgrund der neuen Gebührensatzung, die ab 1. Januar 
2019 in Kraft tritt, gelten im ZASO-Gebiet neue Bandero-
len, Quartalsaufkleber und Müllsäcke. Damit verlieren die 
bisherigen Marken und Säcke sowie Aufklebemarken für 
Altfenster und -türen ihre Gültigkeit. 

Die neuen Marken, Aufkleber und Säcke können frühes-
tens ab dem 13. Dezember 2018 erworben werden.

Hausmülltonnen, die ab dem 1. Januar 2019 mit einer ro-
ten, blauen oder grünen (bzw. gelben für 1.100 Liter-Roll-
container) Banderole versehen sind, werden dann nicht 
mehr geleert! Graue Hausmüllsäcke mit grünem ZASO- 
Aufdruck ohne den Zusatz „Abfallsack 2019“ werden 
ebenfalls nicht mehr entsorgt!  

Ungültige Banderolen und ZASO-Hausmüllsäcke so-
wie Aufklebemarken für Altfenster und -türen können 
bis zum 30. April 2019 in den Müllmarkenverkaufsstel-
len umgetauscht werden.

► Ab 1. Januar 2019 gelten folgende Abfallbehältergebühren:

   Müllmarke (Banderole)
   Hausmüllsack       Quartalsaufkleber
   Gebühr pro Stück Gebühr pro Stück

Hausmüllsack  2,30 € ---

Abfallbehälter 60/80 Liter 
dunkelgrüne Banderole 2,60 € 16,90 €

Abfallbehälter 120 Liter 
braune Banderole 3,90 € 25,40 €

Abfallbehälter 240 Liter 
orange Banderole 7,80 € 50,70 €

Abfallbehälter 1.100 Liter   232,40 €    14-tägliche Abfuhr
violette Banderole 35,80 €    464,80 €    wöchentliche Abfuhr
    
Aufklebemarken für Altfenster  
und -türen (gelb) 4,60 €

Die Nutzer von Quartals- und Jahresaufklebern wer-
den dringend gebeten, die alten Aufkleber nicht zu 
überkleben und immer zu entfernen. Die Müllwerker 
danken es Ihnen!
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Zahlungserinnerung

Geänderte Öffnungszeiten der ZASO-Geschäftsstelle und der 
Wertstoffhöfe zum Jahreswechsel

Information nach Artikel 13 der DatenschutzGVO für Abfall-
erzeuger, Abfallbesitzer, Gebührenschuldner, Dienstleister 
und Kunden

Der ZASO erinnert daran, dass bei Quartalszahlern die 4. 
Rate der Fest- und Grundgebühr 2018 am 31. Dezember 
2018 fällig ist.

Bitte kontrollieren Sie auch, ob die vorhergehenden vier-
teljährlichen Zahlungen geleistet worden sind. Sofern 
noch keine Zahlung erfolgte, beachten Sie bitte, dass der 
Einmalzahlerrabatt nicht mehr in Anspruch genommen 
werden darf.

Gemäß § 7 Abs. 1 der geltenden Abfallgebührensatzung 
des ZASO wird die Fest- und die Grundgebühr nach § 7 
Abs. 1 in vier gleich hohen Beträgen (für das 1. Quartal ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
und für das 2. - 4. Quartal jeweils zum 30.06., 30.09. und 
31.12.) fällig.

Wir sind verpflichtet, fällig gewordene Gebühren nach dem 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setz (ThürVwZVG) und der dazu gehörigen Kostenord-
nung (ThürVwZVGKostO) zu mahnen.

Die Geschäftsstelle des ZASO ist vom 24. bis 31. Dezem-
ber 2018 geschlossen.

Am 24. und 31. Dezember 2018 sind folgende Wertstoff-
höfe geschlossen:

- Wertstoffhof im Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe
- Wertstoffhof Neunhofen
- Wertstoffhof Schleiz
- Wertstoffhof Unterwellenborn
- Wertstoffhof Saalfeld
- Wertstoffhof Rudolstadt

Die Datenschutzhinweise des Zweckverbandes Abfallwirt-
schaft Saale-Orla sind auf seiner Homepage
www.zaso-online.de
unter dem Link Aktuelle Mitteilungen ausführlich veröffent-
licht.

Aus diesem Grund wurde im August 2018 eine Mahnung 
für die fälligen Gebühren des 1. und 2. Quartals des Jah-
res 2018 versandt. Wir weisen daraufhin, dass wir nach 
Ablauf des 4. Quartals 2018 erneut die fälligen Gebühren 
mahnen werden.

Bitte achten Sie bei der nächsten Überweisung der Fest- 
und Grundgebühren auf die richtige Angabe des codier-
ten Zahlungsgrundes. Diesen finden Sie auf dem Abfall-
gebührenbescheid. Er wird für die automatische Buchung 
der Einzahlung genutzt und setzt sich aus folgenden Bau-
steinen zusammen:

2018 00 123456 7
Jahr Füllziffern Kundennummer Prüfziffer

Bei einer Angabe des codierten Zahlungsgrundes, z. B. 
mit 2018 beginnend, wird die Überweisung automatisch 
auf das Jahr 2018 gebucht.

Der Wertstoffhof der Firma ÖKUS in Unterwellenborn hat 
zwischen den Feiertagen folgende geänderte Öffnungs-
zeiten:

- 27. Dezember und 28. Dezember 2018  
 09:00 - 13:00 Uhr

- Am 29. Dezember 2018 ist unverändert  
 von 08:00 - 12:00 Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!

Die Datenschutzhinweise werden unabhängig davon 
demnächst den Haushalten und gewerblichen, öffentli-
chen und privaten Einrichtungen zugesandt.
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Änderungen Müllmarkenverkaufsstellen

Saale-Orla-Kreis

Folgende Vertriebsstellen entfallen:

 Ort  Vertriebsstelle Straße  
 Hirschberg Drogerie Bahner Marktstraße 4
 (entfällt zum 31.12.2018) 
 Pößneck  Marktgrafen Getränkemarkt Saalfelder Straße 28
 Oettersdorf VG „Seenplatte“ Schleizer Straße 17

Folgende Vertriebsstellen sind neu:

 Ort  Vertriebsstelle Straße
 Blankenberg Stöckers Getränkemarkt Lindenstraße 7
 Ranis  Bäckerei Schmidt Blumenstraße 41
 Oettersdorf Gärtnerei Sachs Löhmaer Weg 32

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Folgende Vertriebsstellen entfallen:

 Ort  Vertriebsstelle Straße
 Lichte  Getränkehandel Höhn Schwarzburger Straße 22
 Mellenbach-Glasbach Bäckerei Heinze Karl-Marx-Straße 123
 (enfällt zum 31.12.2018) 
 Schmiedefeld Bestell-Shop Am Markt 1

Folgende Vertriebsstellen sind neu:

 Ort  Vertriebsstelle Straße
 Schmiedefeld Tourismusbüro Lichtetal Saalfelder Straße 35
   am Rennsteig
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Feiertagsregelung Hausmüll- und Gelbe-Sack-Abfuhr 2018

Wir bitten um Beachtung, dass sich bei der Hausmüll- und Gelbe-Sack-Abfuhr wieder Änderungen der 
Abfuhrtermine (wie bereits im Abfuhrterminheft veröffentlicht) ergeben:

Saale-Orla-Kreis:
Hausmüll 

    wird … 
    im Gebiet im Gebiet im Gebiet
    PÖßNECK SCHLEIZ     BAD LOBENSTEIN                                                                           
    gefahren am: gefahren am: gefahren am:
1. Weihnachtsfeiertag
25.12.2018 Di – gerade KW 27.12.2018 --- ---

2. Weihnachtsfeiertag
26.12.2018 Mi – gerade KW 28.12.2018 --- ---

27.12.2018 Do – gerade KW 29.12.2018 --- ---
28.12.2018 Fr – gerade KW 31.12.2018 --- ---
31.12.2018 Mo – ungerade KW 02.01.2019 --- ---

    wird … 
    im Gebiet im Gebiet im Gebiet
    PÖßNECK SCHLEIZ     BAD LOBENSTEIN                                                                           
    gefahren am: gefahren am: gefahren am:
1. Weihnachtsfeiertag
25.12.2018 Di – gerade KW 27.12.2018 27.12.2018 ---

2. Weihnachtsfeiertag
26.12.2018 Mi – gerade KW 28.12.2018 28.12.2018 ---

27.12.2018 Do  – gerade KW 29.12.2018 28.12.2018 ---

28.12.2018 Fr  – gerade KW 29.12.2018 29.12.2018 ---

Gelber Sack

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:

  HAUSMÜLL GELBE SÄCKE
  wird gefahren am: wird gefahren am:

1. Weihnachtsfeiertag 
25.12.2018 Di – gerade KW 27.12.2018 27.12.2018

2. Weihnachtsfeiertag 
26.12.2018 Mi – gerade KW 28.12.2018 28.12.2018

27.12.2018 Do – gerade KW 29.12.2018 29.12.2018

28.12.2018 Fr – gerade KW 31.12.2018 31.12.2018

31.12.2018 Mo – ungerade KW 02.01.2019 02.01.2019

Die Abfuhr vom:

Die Abfuhr vom:

Die Abfuhr vom:
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Übergangsregelung der Abfallentsorgung für die Gemeinden 
Lichte und Piesau im Jahr 2019

Geänderte Benutzungsordnungen für das Abfallbehandlungszen-
trum (ABZ) Wiewärthe Pößneck und den Wertstoffhof Wiewärthe

Für die Gemeinden Lichte und Piesau wird sich die Abfal-
lentsorgung im Jahr 2019 noch nicht ändern,d. h sie wer-
den weiter gemäß den Satzungen und Regelungen des 
ZASO entsorgt! 

Zwischen dem Landkreis Sonneberg und dem ZASO wird 
hierzu eine Zweckvereinbarung abgeschlossen.

Nach dem Gesetzesentwurf der Thüringer Landesregie-
rung zum Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung 
kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 
2019, Stand 19.06.2018) haben die Stadt Neuhaus am 
Rennweg (6.846 Einwohner) im Landkreis Sonneberg 
und die Gemeinden Lichte (1.499 Einwohner) und Piesau 
(723 Einwohner) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die 
Auflösung der Gemeinden Lichte und Piesau sowie ihre 
Eingliederung in die Stadt Neuhaus am Rennweg be-
schlossen und beantragt. Mit der beantragten Gemeinde-
strukturänderung ist eine Gebietsänderung des Landkrei-
ses Saalfeld-Rudolstadt und des Landkreises Sonneberg 
verbunden.

Im Zuge von Umbaumaßnahmen und geändertem Kon-
trollregime auf den Anlagen des ABZ wurden die Benut-
zungsordnungen angepasst.
Beide Benutzungsordnungen sind auf der Homepage  
www.zaso-online.de unter dem Link Satzungen veröf-
fentlicht. 

§ 1  Begriffsbestimmungen  
§ 2  Geltungsbereich  
§ 3  Ziele und Aufgaben des WSH  
§ 4  Einzugsgebiet  
§ 5  Zur Annahme zugelassene Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle  
§ 6  Zur Annahme nicht zugelassene Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle 
§ 7  Anlieferbedingungen  
§ 8  Annahmebetrieb/Eingangskontrolle  
§ 9  Aufsichts- und Weisungsrecht 
§ 10  Verhalten auf dem Gelände des WSH
§ 11  Eigentumsübergang
§ 12  Einschränkung bzw. Einstellung des Anlagenbetriebes bei extremen Witterungsbedingungen
§ 13  Wartezeiten
§ 14  Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen
§ 15  Haftung
§ 16  Verstöße gegen die Benutzungsordnung des WSH
§ 17  Vorbehalt technischer und organisatorischer Veränderungen
§ 18  Datenerfassung/Datenschutz
§ 19  Inkrafttreten

INHALTSVERZEICHNIS: 

Der Landkreis Sonneberg und der ZASO sind sich darüber 
einig, dass die Gewährleistung der durchgängigen Ent-
sorgungssicherheit für die Gemeinden Lichte und Piesau 
oberstes Ziel dieser Zweckvereinbarung ist.

Im Vorgriff auf den Erlass des Thüringer Gesetzes zur 
freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden 
im Jahr 2019 wollen die Beteiligten mit dieser Zweckver-
einbarung regeln, dass und nach welchen Maßgaben der 
ZASO als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die Ent-
sorgungssicherheit für die Gemeinden Lichte und Piesau 
in der Übergangszeit bis zum 31.12.2019 erfüllt. Der Über-
gang der beiden Gemeinden vom öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger ZASO zum öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger LK Sonneberg wird im Laufe des Jahres 
2019 vorbereitet und tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Bei Fragen und Hinweisen wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftstelle des ZASO.

In Auszügen sind sie jeweils im Eingangsbereich der An-
lagen nachzulesen.

Fragen Sie auch bei Bedarf unsere Mitarbeiter.
Die Benutzungsordnung des ABZ wird demnächst auch im 
vollen Wortlaut im Amtsblatt erscheinen. 



33ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL7. Dezember 2018

Sperrmüll  
Elektroaltgeräte (Sammelgruppen ab 08/2018)  
Grünabfall  
Gelbe Sperrmüllkarte  
Blaue Restschrott- und Elektroaltgerätekarte  
Handlungsanweisung und Begleitschein zur Grünabfallerfassung 
Schadensbericht  
Bezeichnung der Abladebereiche  
Informationen nach Art. 13 der Europäischen Datenschutzgesetzes (EU-DSGVO) 
für Abfallerzeuger, Abfallbesitzer, Gebührenschuldner, Dienstleister und Kunden 

Anlage 
Anlage 1 
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8
Anlage 9

Anlieferer
a) Anlieferer sind alle Personen, die die zugelassenen Abfälle, Wertstoffe und Grünab fälle auf dem Wertstoffhof (WSH) mit oder ohne  
 Fahrzeug anliefern.
b) Anlieferer auf dem WSH sind auch Lieferanten von Materialien und Gegenständen für den ZASO oder für die auf dem Gelände des  
 WSH tätigen Firmen.
 Der Anlieferer unter a) ist gleichzeitig Benutzer des WSH.

Benutzer: 
Benutzer des WSH sind alle Personen, die auf das WSH anliefern bzw. anliefern lassen. 

Besucher: 
Besucher sind alle nicht im ZASO tätigen Personen, die das Gelände des WSH aus schließlich 
zu Besuchszwecken betreten (z. B.: zu Besichtigungen, Betriebsführungen usw.).
 
Beauftragte Personen: 
Beauftragte Personen sind alle Personen, die sich im Auftrag des ZASO oder des im Auftrag des ZASO tätigen Unternehmens auf dem 
Gelände des WSH befinden (z. B.: Mitarbeiter von Baufirmen, Vermessungsbüros, Analytiklabore, Gutachter usw.).

Kontrollberechtigte Dritte Personen:
Kontrollberechtigt sind Mitarbeiter der zuständigen Behörden, insbesondere des Thürin ger Landesverwaltungsamtes Weimar und der 
zuständigen Landratsämter, sowie die Datenschutzbeauftragen des Landes Thüringen, soweit sie sich entsprechend auswei sen können.
Aus Gründen der persönlichen Sicherheit ist eine Anmeldung der kontrollberechtigten Person im Eingangsbereich des WSH erforderlich. 
Bei Erfordernis wird eine Begleitper son gestellt. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Anlagenleiter bzw. dessen Vorge setztem.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Diese Benutzungsordnung gilt für alle in § 1 genannten Personen und die Mitarbeiter des ZASO.

Sie regelt den Annahmebetrieb, die „Lenkung“ der Stoffströme sowie den gesamten Personen- und Fahrzeugverkehr auf dem Gelände 
und in den Anlagen des WSH.
 
Sie beruht auf der jeweils gültigen „Satzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale Orla über die Vermeidung, Verwertung, Be-
handlung und schadlose Beseitigung von Abfällen des Verbandsgebietes (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis) - Ab-
fallwirtschaftssatzung“ sowie der jeweils gültigen „Satzung über die Benutzungsgebüh ren der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale Orla (Abfallgebührensatzung)“ in Bezug auf die konkreten Belange des WSH.

Mit der Benutzung bzw. dem Besuch des WSH werden die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, die Bestimmungen dieser Benutz-
zungsordnung sowie die zutreffenden Passagen der „Abfallwirtschaftssatzung“ und der Abfallgebührensatzung des ZASO durch den 
Anlieferer, den Benutzer, den Beauftragten, die kontrollberechtigte Dritte Per sonen bzw.den Besucher des WSH anerkannt. Diese Unterla-
gen liegen im Eingangs bereich des WSH zur Einsichtnahme aus.

(1)

(2)

(3)

(4)

§1
Begriffsbestimmungen im Sinne der Benutzungsordnung

§2
Geltungsbereich

Das WSH dient der Übernahme, dem Umschlag und der Zwischenlagerung der für die Anlieferung im WSH zugelassenen Abfallarten, 
Wertstoffe und Grünabfälle aus dem Verbandsgebiet des ZASO.

Wesentliche Anlagenbestandteile in Bezug auf die Benutzer des WSH sind:
• der Eingangs- und Annahmebereich
• das Wertstoffhofgelände
• die Verkehrswege

Nicht benannt sind unter§ 3 Punkt (2) die betriebsinternen Einrichtungen, die zusätzlich für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen 
Anlagenbetriebes vorhanden sind.

(1)

(2)

(3)

§3
Ziele und Aufgaben des WSH

Auf dem WSH werden die nach § 5 dieser Benutzungsordnung zugelassenen Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle aus dem Verbandsgebiet des 
ZASO angenommen. 

§4
Einzugsgebiet 
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§5
Zur Annahme zugelassene Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle 

Zur Annahme auf dem WSH sind folgende Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle gemäß§ 11 der Abfallwirtschaftssatzung des ZASO zuge-
lassen: 
 *  Grünabfälle aus privaten Haushaltungen
  (nicht aus der Pflege von Wald- und landwirtschaftlichen Grundstücken oder von Ge werbebetrieben und/oder öffentlichen Einrichtungen) 
  Laub, Ast- und Baumschnitt, Grasschnitt, Weihnachtsbäume und andere pflanzliche Gartenabfälle, 
  die nicht selbst kompostiert werden (siehe Anlage 3)
 * Sperrmüll aus privaten Haushaltungen 
  (Berechtigungsnachweis mittels „gelber Karte“, siehe Anlage 4) 
  Siedlungsabfall, der aufgrund seiner Sperrigkeit oder seines Gewichtes nicht über die für Siedlungsabfall zugelassenen Behälter 
  entsorgt werden kann und nicht zu Wert stoffen, Elektroaltgeräten, Bauabfällen, Grünabfällen oder gefährlichen Abfällen zählt 
  (siehe Anlage 1)
 * Leichtverpackungen (LVP), 
  Kunststoffe -Verbunde (Getränkekartons) -Aluminium-und Weißblechdosen, Verpa- ckungen aus Styropor
 * Altglas 
  (Flaschen und Gläser getrennt in Weiß-, Grün-und Braunglas)
 * Altpapier/Pappe 
  Verpackungen aus Papier und Pappe; Zeitungen, Zeitschriften und anderes verwert bares nicht verschmutztes Altpapier
 * Alttextilien 
  tragfähige saubere Bekleidung und Schuhe
 * Restschrott 
  (Berechtigungsnachweis mittels „blauer Karte“, siehe Anlage 5) Metallische Abfälle, die durch Metallaufbereitung verwertet werden  
  können - wie z.B. Fahrräder,-Öfen, Metalleinsätze aus Kachelöfen, Metallbadewannen, Metallfässer (ohne Inhalt und Anhaftung), 
  Antennenteile, Eimer, Töpfe, Rohre und Regenrinnen, Kabel, Buntmetalle als eigene Fraktionen
 * Elektro-und Elektronikaltgeräte 
  getrennt nach Sammelgruppen (siehe Anlage 2), (Berechtigungsnachweis mittels ,,blauer Karte“, siehe Anlage 5)
 * CD‘s, DVD‘s, Blu-ray‘s
 * Korken
 * Batterien
 § 6
 Zur Annahme nicht zugelassene Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle
 
 (1) Am WSH nicht angenommen werden alle nicht in § 5 genannten bzw. gemäß § 6 Absatz 1 Punkte 1 - 7, 12 der “Abfallwirtschaftssatzung”  
  des ZASO genannten Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle.
 (2) Treten beim Personal des WSH Zweifel über die Richtigkeit der vom Anlieferer gemachten Angaben zur Herkunft oder zur stofflichen  
  Zusammensetzung auf, kann die Annahme bis zur vollständigen Klärung verwehrt werden.
 (3) Im Zweifelsfall hat der Anlieferer auf seine Kosten nachzuweisen, dass es sich nicht um von der Annahme im WSH ausgeschlossene  
  Abfälle handelt. Solange der erforderliche Nachweis nicht erbracht ist, hat der ZASO das Zurückweisungsrecht.
 (4) Der ZASO kann auf Rücknahme nicht auf dem WSH zugelassener Abfälle bestehen.
 (5) Jegliche sich aus dem Fehlverhalten des Anlieferers ergebenden Kosten für Umlagerung, Sicherung, Aufbewahrung, Analysekosten 
  usw. trägt der Anlieferer.

 § 7
 
 Anlieferbedingungen
 
 (1) Die am WSH angelieferten Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle müssen sich bei der Anlieferung in einem Zustand befinden, der 
  einen ordnungsgemäßen Betrieb des WSH ermöglicht und die Sicherheit der Anlieferer, Benutzer und Besucher sowie Mitarbeiter nicht  
  gefährdet (siehe auch z.B. Anlagen 1, 2, 3).
 (2) Bei Anlieferungen auf den WSH gelten folgende Anlieferbedingungen:
  - Die Anlieferung auf dem WSH ist kostenfrei (siehe Einschränkungen der Abfallwirtschaftssatzung). 
  - Anlieferberechtigt sind alle Bürger bzw. privaten Haushalte aus dem Verbandsgebiet des ZASO.
  - Grundsätzlich hat sich der Anlieferer beim Personal des WSH zu melden. Nach Aufforderung des     
Annahmepersonals hat der Anlieferer sich als im Verbandsgebiet des ZASO wohnhaft auszuweisen (z.B. Personalausweis) bzw. dies mit 
Angaben zur Abfallherkunft und mit Unterschrift in geeigneter Weise (z.B. „gelbe“ oder „blaue“ Karte, siehe Anlagen 4 und 5) glaubhaft zu 
belegen.
  - Im Sperrmüll darf kein in Säcken o. ä. Behältnissen abgefüllter Hausmüll (z. B. Tapetenreste oder 
     Alttextilien) enthalten sein.
  - Gewerbliche Anlieferer sowie jegliche Anlieferung durch Containerdienste sind nicht zugelassen. 
    (Ausnahme: Anlieferungen von Altglas, Altpapier/Pappe, Leichtverpackungen, Styropor, CD/DVD, Energiesparlampen, Altbatterien,  
    Handys und Schrott in haushaltsüblichen Mengen)
  - Für die Übernahme von Elektroaltgeräten gelten die Bestimmungen des ElektroG in der gültigen Fassung.
  - Die Anlieferung von Grünabfällen aus privaten Haushalten durch bestimmte gewerbliche Einsammler ist möglich, wenn die Pflicht  
    zum Nachweis über den Begleitschein zur Grünabfallerfassung Stand 07/2018 (Anlage 4) eingehalten wird. 
    Für Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften gilt § 17 der Abfallwirtschaftssatzung, der Nachweis erfolgt über den  
    Begleitschein zur Grünabfallerfassung Stand 07/2018 (Anlage 6). Sonstige gewerbliche Anlieferungen sind nicht zugelassen.
  - Wertstoffe müssen in einem Zustand angeliefert werden, der eine Wiederverwertung gestattet.
 (3) Im Einzelfall können zum  Zwecke  der Kontrolle oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen 
  Betriebes des WSH weitergehende Anforderungen gestellt werden.
 (4) Der Wertstoffhof ist zu folgenden  Zeiten geöffnet:      
  Montag 8:30 bis 18:00 Uhr
  Dienstag 8:30 bis 16:30 Uhr
  Mittwoch 8:30 bis 16:30 Uhr
  Donnerstag 8:30 bis 16:30 Uhr
  Freitag 8:30 bis 18:00 Uhr
  Samstag 08:30  bis 15:00 Uhr

 

Außerhalb der Öffnungszeiten erfolgt im WSH 
keine Annahme!
 Änderungen der Öffnungszeiten aus  betriebstechnische 
Gründen oder anderen zwingenden Anlässen 
 können kurzfristig angeordnet und durch Aushang im 
Eingangsbereich des WSH bekanntgegeben werden.
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Grundlegende bzw. längerfristige Änderungen von Öffnungszeiten werden gemäß § 21 der Abfallwirtschaftssatzung des ZASO und durch Aushang 
öffentlich bekanntgegeben.

§ 8
Annahmebetrieb/Eingangskontrolle

 
(1)  Die Anlieferer werden durch die Mitarbeiter am Wertstoffhofeingang kontrolliert. Ansonsten haben sich die Anlieferer unaufgefordert bei den 
 Mitarbeitern des WSH zu melden. Ohne Einwilligung des Personals dürfen keine Abfälle, Wertstoffe und Grünabfälle entladen werden. Die 
 Abfälle, Wertstoffe und Grünabfälle sind selbstständig unter Berücksichtigung der Regelung von § 10 zu entladen bzw. abzuladen.
(2) Es erfolgt eine erste Kontrolle der Anlieferung in Bezug auf die richtige Deklaration des Abfalles und die Zulässigkeit der Anlieferung. Danach 
 erfolgt die Einweisung zum entsprechenden Abladebereichen. Die Abladebereiche sind mit einer Nummer und einer kurzen Beschreibung 
 gekennzeichnet (siehe Anlage 8). 
(3) Es sind nur die zugewiesenen Abladebereiche zu nutzen. 
 

§ 9
Aufsichts- und Weisungsrecht

 
(1) Auf dem gesamten Gelände des WSH hat der ZASO Hausrecht. Das Personal des ZASO hat Kontroll- und Weisungsbefugnisse bzgl. aller die  
 Benutzung des WSH betreffenden Vorgänge. Den Anweisungen des Personals des WSH ist Folge zu leisten. 
(2) Dies betrifft insbesondere:
 * die Anweisungen zu Fahrstrecken, Umschlagplätzen, Rückstauzonen, Parkflächen und Entladestellen;
 * Zurückweisung von Fahrzeugen, die nicht zum Befahren bestimmter Anlagenbereiche des WSH geeignet sind;
 * die Auskunftseinholung zur Beschaffenheit und Herkunft angelieferter Abfälle und Wertstoffe;
 * die Zurückweisung und das Verlangen der Wiederaufnahme von nicht zugelassenen Abfällen bzw. Wertstoffen;
 * die Sicherstellung von nicht für den WSH zugelassenen Abfällen zum Zwecke der Herbeiführung erforderlicher Entscheidungen; 
 * die Kontrolle sämtlicher Papiere, die bei der Anlieferung auf den WSH mitzuführen sind;
 * die Verwehrung des Zutritts Unbefugter zum WSH sowie deren Verweisung vom WSH; 
 * die Beschilderung der Verkehrswege entsprechend den Erfordernissen für einen geordneten Fahrzeugverkehr auf dem Gelände des WSH,  
  sowie alle weiteren sich aus dem Hausrecht üblicherweise ergebende Rechte.

 
 § 10
 Verhalten auf dem Gelände des WSH
 
(1) Anlieferer, Benutzer und Besucher des WSH haben sich so zu verhalten, dass die Sicherheit und Ordnung sowie der Betriebsablauf nicht 
 gestört und andere Personen und die Betriebsanlagen nicht geschädigt oder gefährdet werden. 
(2) Das Gelände des WSH darf nur auf den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Wegen und Flächen befahren werden. Alle Wege und 
 Straßen innerhalb des WSH sind nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Für das Befahren gelten die Vorschriften des ZASO:
 * die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h;
 * es gilt die Regelung: rechts vor links;
 * Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme;
 * verkehrsregelnden Anordnungen des WSH – Personals ist Folge zu leisten;
 * der Aufenthalt ist nur zum Be- und Entladen gestattet.
(3) Die Zuweisung des Entladebereiches erfolgt durch das Personal des WSH. Es darf nur an der angewiesenen Stelle entladen werden.
(4) Das Abstellen und Umladen von Fahrzeugen und Behältern ist nur auf dafür ausgewiesenen oder gesondert zugewiesenen Flächen gestattet.
(5) Den Anlieferern, Benutzern und Besuchern ist der Aufenthalt auf dem Gelände des WSH nur so lange gestattet, wie dies für die Anlieferung und  
 Abfertigung bzw. den Zweck des Besuches erforderlich ist.
(6) Der Aufenthalt im Gefahrenbereich von Geräten (Radlader, Mobillader, Bagger usw.) ist nicht gestattet.
(7) Beim Rückwärtsfahren hat sich der Fahrer zu überzeugen, dass das gefahrlos möglich ist und keine Personen gefährdet werden.
(8) Kann ein Fahrzeug auf dem Gelände des WSH nicht weiterfahren (z. B. Defekt), hat der Benutzer die unverzügliche Entfernung des 
 Fahrzeuges zu veranlassen. Der ZASO kann zur Bergung des Fahrzeuges Hilfe leisten. Die Hilfeleistung erfolgt auf Gefahr und Kosten des 
 Benutzers. Der ZASO kann, wenn es der Anlagenbetrieb erfordert, auch ohne Hilfeersuchen des Benutzers Fahrzeuge des Benutzers auf 
 dessen Kosten entfernen oder entfernen lassen.
(9) Das Abladen hat mit ausreichendem Sicherheitsabstand der Fahrzeuge untereinander zu erfolgen
(10) Bei der Anlieferung von Abfällen kann das Personal des WSH auf Kosten des Benutzers erforderlichenfalls weitergehende Arbeitsschutz- und  
 Sicherheitsmaßnahmen verlangen.
(11) Bei Unfällen und Schadensfällen ist das Personal des WSH unverzüglich zu verständigen. Der Vorgang ist zu dokumentieren (siehe Anlage 7).  
 Die Beweissicherung ist durch das Anlagenpersonal vorzunehmen.
(12) Für Fahrzeuge beauftragter Unternehmen, die Wertstoffe abholen oder Behältnisse bereitstellen bzw. tauschen, gelten die Verhaltensregeln  
 ebenfalls.
(13) Die Mitarbeiter des WSH üben das Hausrecht aus und können einen unverzüglichen Platzverweis aussprechen (weitere Regelungen siehe  
 §15). In derartigen Fällen ist die zuständige Abteilung des ZASO zu informieren.
 

§ 11
 Eigentumsübergang
 
(1) Angelieferte Abfallarten, Wertstoffe und Grünabfälle gehen mit der Annahme in den Anlagebereich des WSH in das Eigentum des ZASO über.  
 Dies gilt nicht für unerlaubt angelieferte oder für die Ablagerung nicht zugelassener Abfallarten etc., auch wenn sie die Eingangskontrolle ohne  
 Beanstandung passiert haben bzw. bereits entladen wurden. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wird eine Wiederverwendung oder  
 Wiederverwertung vor allen anderen Behandlungsverfahren angestrebt. Der Anlieferer hat auf das weitere Verfahren keinen Einfluss. 
 
(2) Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt und sind beim Personal des WSH abzugeben.
 
(3) Anlieferern, Benutzern und Besuchern ist es nicht gestattet, angelieferte Abfallarten und Wertstoffe zu durchsuchen und wegzunehmen.
 
(4) Für die Datensicherheit und den Datenschutz seiner abgegebenen Wertstoffe und Abfälle ist jeder Anlieferer selbst zuständig.
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 § 12
 Einschränkung bzw. Einstellung des Anlagenbetriebes bei extremen Witterungsbedingungen
 
(1) Der ZASO ist verpflichtet, den Anlagenbetrieb des WSH so zu führen, dass Anlieferer, Benutzer und Besucher sowie das Personal nicht 
 gefährdet oder geschädigt und Sachschäden an Anlieferfahrzeugen und Technik des WSH vermieden werden.
(2) Im Falle hoher Windgeschwindigkeiten, ungewöhnlich hoher Niederschläge und anderen extremer Witterungsbedingungen wird durch den  
 ZASO entschieden, ob der Betrieb des WSH befristet eingestellt werden muss. 

§ 13
Wartezeiten

(1) Anlagenkapazitäten und Arbeitsgeschwindigkeiten der Anlagen im WSH sind so ausgelegt, dass die Abfertigung ohne große Wartezeiten 
 möglich ist.
(2) Vom ZASO nur bedingt beeinflussbar sind jedoch die Anlieferzeiten einzelner Anlagenbenutzer, so dass durch mehrere gleichzeitige 
 Anlieferungen dennoch Wartezeiten entstehen können.
(3) Der ZASO haftet in solchen Fällen nicht für evtl. entstehende Kosten oder Verluste.
(4) Im Falle eines entstandenen Rückstaus von Anlieferfahrzeugen wird die Reihenfolge der Abfertigung vom Personal des WSH unter Beachtung  
 der Entladekapazitäten in den einzelnen Anlagenteilen des WSH, mit dem Ziel der schnellstmöglichen Auflösung des Rückstaus, bestimmt.

§ 14
Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen

(1) Auf dem Gelände des WSH sind die einschlägigen Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Sie können 
beim Eingangsbereich des WSH eingesehen werden. 

(2) Auszugsweise wird besonders auf folgende Vorschriften hingewiesen:
 • Auf dem gesamten Gelände des WSH gilt das Rauchverbot. 
 • Jeglicher Umgang mit offenem Licht und Feuer ist auf dem Gelände des WSH verboten. Für Wartungs- und Reparaturarbeiten gelten 
  gesonderte betriebsinterne Vorschriften. 
 • Mit Ausnahme der dafür vorgesehenen Sozialräume ist die Einnahme von Speisen und Getränken auf dem Gelände des WSH untersagt.  
  Ausnahmen regelt der Geschäftsleiter des ZASO ( z.B. bei feierlichen Anlässen ). 
 • Unfälle bzw. sich anbahnende Gefahrensituationen sind umgehend dem Personal des WSH mitzuteilen. 
 • Erkannte Brandherde oder Schwelbrände sind unverzüglich dem Personal des WSH zu melden. Eine selbständige Brandbekämpfung sollte  
  nur dann erfolgen, wenn das mit den sofort verfügbaren Mitteln ohne Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen möglich ist. 
 • Betriebsfremde Personen und Fahrzeuge haben Brandbereiche unverzüglich zu verlassen und Platz für den Einsatz von Löschtechnik und  
  -personal zu machen. Der Gefahrenherd und der WSH sind entsprechend den Anweisungen des Anlagenpersonals bzw. der Einsatzleitung  
  geordnet zu verlassen. 
 • Jeder Aufenthalt im Gefahrenbereich der im WSH eingesetzten Technik ist untersagt. Die vorhandenen Hinweise und Beschilderungen sind  
  zu beachten. 
 • In den Betriebsräumen des WSH vorhandene Wasseranschlüsse dürfen nicht für die Entnahme von Trinkwasser genutzt werden. 
 • Fahrzeugführer haben auf dem Gelände des WSH größtmögliche Rücksicht aufeinander zu nehmen und den Fahrbetrieb der anlageneigenen  
  Technik zu beachten. 
 • Durch Anlieferer, Benutzer und Besucher verursachte Schäden auf dem Gelände und an Anlagen, Gebäuden und technischen Einrichtungen  
  des WSH sind umgehend dem Personal des WSH zu melden.

 § 15
 Haftung
 
(1) Der ZASO haftet nur für durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursachte Sach- und Vermögensschäden. Die Haftung des ZASO für 
 Folgeschäden (z.B. entgangenen Gewinn) ist bei fahrlässigem Handeln ausgeschlossen. Das gleiche gilt bei Versagen von Einrichtungen,  
 bei Betriebsstörungen oder bei sonstigen, den Ablauf beeinträchtigenden Ereignissen. Der ZASO haftet nicht für zurückgelassenes Eigentum  
 oder sonstiges Equipment der Benutzer, Anlieferer und Besucher. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und-ausschlüsse gelten nicht für  
 Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, Ansprüche wegen arglistigen Verhaltens, Ansprüche aus der Haftung für garantierte 
 Beschaffungsmerkmale und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
 
(2) Benutzer, Anlieferer und Besucher haften für alle Schäden, die sie selbst oder ihre Erfüllungsgehilfen verursachen. Die Haftung umfasst auch  
 Schäden, die dadurch entstehen, dass Lieferungen anderer Benutzer nicht angenommen oder nicht ordnungsgemäß geprüft werden können.  
 Benutzer, Anlieferer und Besucher haben jeden entstandenen Schaden unverzüglich den anwesenden Mitarbeitern des ZASO mitzuteilen.
 
 
 § 16
 Verstöße gegen die Benutzungsordnung des WSH
 
(1) Bei Verstößen gegen diese Benutzungsordnung kann durch den ZASO eine mündliche oder schriftliche Abmahnung gegenüber dem 
 Verursacher erfolgen.
 
(2) Bei wiederholten Verstößen gegen diese Benutzungsordnung kann dem Benutzer oder Anlieferer befristet durch mündliche Aufforderung das  
 Betreten des WSH untersagt werden. Hausverbote ergehen in schriftlicher Form.
 
(3) Unbefugte können durch mündliche Aufforderung des Personals des WSH vom Betriebsgelände verwiesen werden.
 
(4) Bei Verstößen gegen geltendes Recht erfolgt durch den ZASO Anzeige bei der jeweils zuständigen Behörde.
(5) Verstöße gegen die Benutzungsordnung des WSH können als Ordnungswidrigkeit gemäß Abfallwirtschaftssatzung des ZASO mit einer 
 Geldbuße bis 5.000  € geahndet werden.
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 § 17
 Vorbehalt technischer und organisatorischer Veränderungen
 
(1) Der ZASO behält sich technische und organisatorische Veränderungen mit dem Ziel der Optimierung des Gesamtablaufes im WSH und der 
Anpassung einzelner Anlagenteile an den Stand der Technik vor.
 
(2) Daraus resultierende Ergänzungen oder Änderungen dieser Benutzungsordnung sowie zeitlich befristete Regelungen werden über das Amts-
blatt des ZASO bzw. über Aushang im Eingangsbereich des WSH bekanntgegeben.
 
(3) Sie gelten für den Zeitraum bis zur Überarbeitung der Benutzungsordnung oder bis zum Ablauf der Frist oder der Zurücknahme befristeter 
Regelungen als Bestandteil der Benutzungsordnung.
 
 
 § 18
 Datenerfassung/Datenschutz
 
(1) Im Zuge der Annahme auf dem WSH werden nur solche Daten erfasst, die nach den gesetzlichen Vorschriften des Abfallrechtes zur Kontrolle  
 der Abfallströme gefordert werden. 
(2) Die Informationen nach Art. 13 der Europäischen Datenschutzgesetzes (EU-DSGVO) für Abfallerzeuger, Abfallbesitzer, Gebührenschuldner,  
 Dienstleister und Kunden insbesondere zur Verwertung dieser Daten durch die dazu berechtigten Mitarbeiter des ZASO und die Weitergabe  
 von Daten sind als Bestandteil der Benutzungsordnung als Anlage 9 beigefügt.
(3) Der Eingangsbereich des WSH wird nach den gültigen datenschutzrechtlichen Regelungen videoüberwacht.
 
 § 19
 Inkrafttreten
 
Diese Benutzungsordnung tritt am 1. September 2018 in Kraft.

Pößneck, den 23.08.2018

D r.  C i c h o n s k i 
Geschäftsleiter

       ( S i e g e l )

Anlagen
Anlage 1 Sperrmüll
Anlage 2 Elektroaltgeräte (Sammelgruppen ab 08/2018)
Anlage 3 Grünabfall
Anlage 4  Gelbe Sperrmüllkarte
Anlage 5 Blaue Karte für Restschrott- und Elektronikaltgeräte
Anlage 6 Handlungsanweisung und Begleitschein zur Grünabfallerfassung
Anlage 7 Schadensbericht
Anlage 8 Bezeichnung der Abladebereiche
Anlage 9 Informationen nach Art. 13 der Europäischen Datenschutzgesetzes (EU-DSGVO)
    für Abfallerzeuger, Abfallbesitzer, Gebührenschuldner, Dienstleister und Kunden
 
 
Die dazugehörigen Anlagen 1 - 9 finden Sie auf unserer Homepage www.zaso-online.de

Zusätzlicher Altpapiertermin für die Ortschaft Burgk

Für die Ortschaft Burgk im Saale-Orla-Kreis ergibt sich fol-
gender zusätzlicher Altpapiertermin: 28.12.2018.

Abfallterminkalender 2019

In diesen Tagen hat die Verteilung der Abfallterminkalen-
der in gewohnter Ausführung an alle privaten Haushalte 
und angeschlossenen gewerblichen, öffentlichen und pri-
vaten Einrichtungen begonnen.

Haushalte und Einrichtungen, die bis zum 16. Dezember 
2018 keinen Abfuhrterminkalender erhalten haben, kön-
nen sich an folgende kostenlose Hotline wenden:

08007757577

Diese Hotline ist besetzt ab 17.12.2018 von Montag bis 
Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr und am Freitag von 8.00 
bis 14.15 Uhr ausser an Sonn- und Feiertagen und am  
24. und 31.12.2018.

Alternativ kann die folgende E-Mail-Adresse genutzt wer-
den: reklamationen@marcus-verlag.de

Wir bitten um Beachtung!
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Information für die Bürger zur Änderung des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes

Am 15. August 2018 wurde der sogenannte offene An-
wendungsbereich (Open Source) eingeführt. Seither fal-
len sämtliche elektrischen und elektronischen Geräte, bei-
spielsweise auch Möbel und Bekleidung mit elektrischen 
Funktionen, in den Anwendungsbereich des Elektrogeset-
zes.

Mit der Änderung des Elektro- und Elektronikgerätege-
setzes werden zum 1. Dezember 2018 auch die Bezeich-
nung, Nummerierung und teilweise die Zusammensetzung 
der Gruppen für die Altgeräte angepasst.

Bei der Anmeldung zur Abholung von Elektroaltgeräten 
(blaue Schrottkarte) wird der jeweils vom ZASO beauf-

tragte Entsorger die Zuordnung der Geräte für die Bürger 
übernehmen.

Sie können Ihre Geräte wie bisher zum Abholtermin ord-
nungsgemäß bereitstellen.

Bei einer Selbstanlieferung auf den Wertstoffhöfen bzw. 
den „Übergabestellen“ des ZASO wird das Personal der 
Annahmestellen die Einsortierung der Geräte in die jewei-
ligen Behälter vornehmen bzw. den Anlieferern dabei be-
hilflich sein.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des 
ZASO gerne zur Verfügung.
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Nichtamtlicher Teil
Gtnåwvgtwpigp"|wo"Cdhcnnyktvuejchvumqp|grv"fgu"\CUQ

Das Abfallwirtschaftskonzept legt das derzeitige System der öf-
fentlichen Abfallentsorgung im ZASO fest und stellt Maßnahmen
und Mengenprognosen für die Zukunft dar.

Wesentliche Zielsetzungen der Fortschreibung sind die Ermittlung
abfallwirtschaftlicher und ökologischer Potentiale und die Vorbe-
reitung geeigneter Maßnahmen zur Anpassung an zukünftige
Entwicklungen.

Zunächst wurde als analytische Grundlage mit zwei Sortierkam-
pagnen im Jahr 2013 und 2014 eine aktuelle Hausmüllanalyse
erstellt. Um repräsentative Ergebnisse zu erhalten, erfolgte die
Analyse in vier Strukturgebieten. Die Hochrechnung der Resultate

aus den Sortierkampagnen im September 2013 und Februar
2014 erfolgte über die spezifischen Hausmüllmengen der unter-
suchten Siedlungsstrukturgebiete. Die Ergebnisse wurden ent-
sprechend der jeweiligen Bevölkerungsanteile an der
Gesamtbevölkerung des Verbandsgebietes gewichtet und so er-
gibt sich eine urg|khkuejg"Jcwuo°nnogpig im ZASO-Einzugs-
bereich von 349.;2"Mknqitcoo"rtq"Gkpyqjpgt"wpf"Lcjt0

Die einzelnen Daten werden nach Abfallfraktionen dargestellt. Der
Vergleich der spezifischen Abfallmengen im Ergebnis der Haus-
müllanalyse zeigt, dass im Restmüll der Haushalte aus dem Ein-
zugsbereich des ZASO nur ein sehr geringes Entfrachtungs-
potential vorhanden ist.

Nach Angaben des beauftragten Ingenieurbüros, kann im Ver-
gleich zu anderen durchgeführten Hausmüllanalysen bei öffent-
lich-rechtlichen Entsorgern (örE), den Einwohnern im ZASO-
Gebiet in den vergangenen Jahren bereits ein sehr gutes „Abfall-
verhalten“ bescheinigt werden. 

Bezogen auf das gesamte Verbandsgebiet zeigt sich, dass das
aktuelle Hausmüllaufkommen (nur aus Haushalten!) in Höhe von
ca. 25.056 t/a auf mittlere Sicht noch um maximal rund 1.250 t/a
auf etwa 23.800 t/a verringert werden kann. Dies entspricht einer
Abnahme um lediglich 5 %, die sich jedoch aus verschiedenen
Fraktionen zusammensetzen.

Tabelle: Hausmüllzusammensetzung ZASO-Verbandsgebiet nach homogenen Abfallgruppen 

Zur Hausmüllzusammensetzung im ZASO-Gebiet – hier unterteilt
nach Kernbereichen – können folgende Aussagen getroffen wer-
den:

Nach Weihnachten stellt sich stets die Frage: Wohin 
mit dem Weihnachtsbaum?
Ausgediente Weihnachtsbäume können, wie jedes Jahr, 
kostenfrei zu den geöffneten Grünabfallannahmeplätzen 
bzw. zu den Wertstoffhöfen in Pößneck, Saalfeld, Schleiz, 
Neunhofen und Schmiedefeld gebracht werden. 
Alternativ überlegen Sie allerdings schon vor dem Fest, 
ob Sie nicht ein Bäumchen im Topf als Weihnachtsbaum 
verwenden möchten. Damit haben Sie nach Weihnachten 
gar kein Entsorgungsproblem. Haben Sie einen Garten, 
pflanzen Sie ihn einfach an eine geeignete Stelle, wenn er 
seinen Dienst getan hat – oder Sie lassen ihn im Topf und 
pflegen ihn dort. So haben Sie auch gleich für das nächste 
Jahr einen Weihnachtsbaum parat.

Was soll ich bei der Abfallentsorgung im Winter noch 
beachten?
Auch in den Wintermonaten soll die Abfallentsorgung im 
Gebiet des ZASO möglichst reibungslos funktionieren. 

Bei Schnee- und Eisglätte können die Müllfahrzeuge der 
Entsorgungsbetriebe jedoch nicht jede Straße oder jeden 
Stellplatz gefahrlos oder ohne weitere Aufwendungen 
anfahren, so dass mit Verschiebungen der üblichen Ab-
fuhrzeiten zu rechnen ist. Zunehmend ist auch mit einge-
schränktem Winterdienst zu rechnen.

Bei extremen Wetterlagen sind die Müllwerker deshalb auf 
die Mithilfe der Bürger angewiesen.

Bürger fragen – Abfallberater antworten

Bitte achten Sie darauf, dass der Zugang zu den Abfallbe-
hältern, Abfallsäcken und Papiertonnen frei zugänglich ist 
und auch nicht durch Schnee oder Eis behindert wird. So 
wird gewährleistet, dass die Abfallbehälter ohne Schwie-
rigkeiten und Zeitverlust geleert werden können.
Ebenso sollte bei der Befüllung der Behälter und bei der 
Wahl des Stellplatzes bei widrigen Witterungsverhältnis-
sen darauf geachtet werden, dass ein Anfrieren der Abfäl-
le verhindert wird.
Konnten Abfallbehälter auf Grund gefrorener Inhalte nicht 
oder nicht vollständig geleert werden, besteht kein An-
spruch auf Nachentleerung. Bis zur nächsten Abfuhr be-
steht die Möglichkeit sich mit den amtlichen Abfallsäcken 
(erhältlich in allen Müllmarkenvertriebsstellen) auszuhel-
fen und dies zum nächsten Entsorgungstermin bereitzu-
stellen.
Wenn alle aufmerksam und auch mal rücksichtsvoll mitei-
nander umgehen, können Beeinträchtigungen der öffent-
lichen Abfallentsorgung auch in den Wintermonaten ver-
mieden werden.

Soll ich die alte Quartalsmarke entfernen?
Die Verwendung von Quartalsmarken ist eine gute Alter-
native zur Nutzung von Einzelbanderolen in Bezug auf die 
Hausmüllentsorgung. Die Quartalsmarken bieten sich ins-
besondere dann an, wenn die Mülltonnen regelmäßig alle 
14 Tage zu leeren sind. 
Häufig sind Mülltonnen in diesen Fällen mit Quartalsmar-
ken aus mehreren Jahren „geschmückt“.
Da es für die Entsorger zunehmend zum Problem wird, die 
richtige Quartalsmarke bei der Leerung zu erkennen, bit-
ten wir die Bürger zum Ende des Quartals bzw. zum Ende 
des Jahres (jeweils nach der letztenAbfuhr) die nicht mehr 
gültigen Marken unbedingt zu entfernen. 

Tief- und Hochbauarbeiten • Putz- und Maurerarbeiten, Betonarbeiten • Trockenbau 
• Altbausanierung, Außenanlagen • Pflasterarbeiten, Kellertrockenlegung

07318 Saalfeld-Remschütz
Dorfkulmer Weg 19  

Telefon: 03671 2515
E-Mail:  Kutter-Bau@t-online.de
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BERATUNG PLANUNG VERKAUF INSTALLATION

DÖRR GMBH • 07318 SAALFELD
AM LÄUSEBACH 4
TEL.: (03671) 5519-0
FAX:  (03671) 5519-99

HEIZUNG  SANITÄR  LÜFTUNG  KLIMA  KUNDENDIENST
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IMMER IN GUTEN HÄNDEN
... bei Ihrem kompetenten Entsorgungspartner UMTECH 

Wir sammeln & entsorgen u. a.:

• Papier, Holz, Folie, Metalle 
•  Gewerbeabfall 
•  Sonderabfall
•  Grünabfall und 
   Baumschnitt 
•  Baustellenabfall 
   & Bauschutt

UMTECH 
Entsorgungsgesellschaft mbH
Waldstraße 11
07806 Neustadt/Orla/OT Neunhofen

Tel. 036481 84 770 | Fax: 036481 84 7722 | dispo-umtech@remondis.de
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1. Gegenstand zum Anfertigen von Bildern, „Cheese“
2. gehört in jeden Verbandskasten
3. zum Wärmen des Halses bei kaltem Wetter
4. wärmeliebendes Gemüse, welches in rot, 
 gelb und grün gekauft werden kann
5. darin findet man Zeichnungen zum Ausmalen
6. dieser Vogel sucht unter der Rinde von Bäumen nach Insekten
7. schöne Fensterdekoration für innen
8. beliebtes Hobby bei Mädchen
9. dort kann man barfuss im Sand laufen und Muscheln finden

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Das 
Lösungswort im 

letzten Rätsel lautete: 

SCHNEEMANN
Wir bedanken uns für die vielen toll 

gebastelten Postkarten und Bilder und 
gratulieren ganz herzlich den Gewinnern mit 
dem richtigen Lösungswort. Die Gewinner 

werden schriftlich benachrichtigt. 

Viel Spass und Freude 
mit euren Gewinnen!

KINDERRATSEL

Schickt das richtige Lösungswort mit Eurer 
Adresse und Eurem Alter an den

 Zweckverband 
 Abfallwirtschaft Saale-Orla
 Wohlfarthstraße 7
 07381 Pößneck
 Kennwort: Kinderrätsel.

Teilnahmeberechtigt sind Kinder im Alter 
von 6 bis 14 Jahren. Mehrfachteilnahme 
erhöht nicht die Gewinnchance. 

Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss 
des Rechtsweges. Zur Verlosung kommen 
Sachpreise.

Einsendeschluss ist der 02.Januar 2019.


